
37. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, in Anbetracht der Tatsache, dass die entspre
chende Technologie bereits vorhanden ist, den Aufbau eines „112-Umkehrsystems“, d.h. eines unionsweiten, 
universellen, mehrsprachigen, zugänglichen, vereinfachten und wirksam interkonnektierten Systems zur 
Warnung der Bürger im Falle drohender oder sich ausbreitender größerer natürlicher und/oder durch 
Menschen verursachter Notfälle und Katastrophen jeglicher Art, zu fördern, und vertritt die Auffassung, 
dass ein solches System ohne Beeinträchtigung der Privatsphäre und in Verbindung mit geeigneten Infor
mations- und Ausbildungskampagnen für die Bürger eingeführt werden sollte; 

38. fordert die Kommission auf, die Durchführbarkeit der Einrichtung einer zukünftigen, der 112 ähn
lichen Notrufnummer 116 zu prüfen, die für Bürger bestimmt wäre, die unter seelischen Belastungen, 
Depressionen oder anderen psychischen Gesundheitsproblemen leiden; 

* 

* * 

39. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den Regie
rungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

Mehr Effizienz und Fairness auf dem Einzelhandelsmarkt 

P7_TA(2011)0307 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Juli 2011 zu dem Thema „Mehr Effizienz und 
Fairness auf dem Einzelhandelsmarkt“ (2010/2109(INI)) 

(2013/C 33 E/02) 

Das Europäische Parlament, 

— unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 5. Juli 2010 mit dem Titel „Überwachung des 
Handels- und Vertriebsmarktes: Ein effizienterer und fairer Binnenmarkt in Handel und Vertrieb bis 
2020“ (KOM(2010)0355) und des begleitenden Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen „Bin
nenmarkt in Handel und Vertrieb“ (SEK(2010)0807), 

— unter Hinweis auf die Antworten auf die (vom 5. Juli bis 10. September 2010) von der Kommission 
durchgeführte öffentliche Konsultation zu dem Bericht über die Überwachung des Handels- und Ver
triebsmarktes, 

— unter Hinweis auf das Rundtischgespräch zur mehr Effizienz und Fairness auf dem Einzelhandelsmarkt 
für Unternehmen und Verbraucher, das vom Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz am 
25. Januar 2011 durchgeführt wurde, 

— unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
20. Januar 2011 zu dem Bericht „Überwachung des Handels- und Vertriebsmarktes: Ein effizienterer 
und fairer Binnenmarkt in Handel und Vertrieb bis 2020“, 

— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Binnenmarktakte – Zwölf Hebel zur 
Förderung von Wachstum und Vertrauen – ‚Gemeinsam für neues Wachstum’ “ vom 13. April 2011 
(KOM(2011)0206), 

— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Oktober 2010, „Auf dem Weg zu einer 
Binnenmarktakte – für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft – 50 Vorschläge, 
um gemeinsam besser zu arbeiten, zu unternehmen und Handel zu treiben“ (KOM(2010)0608), 

— unter Hinweis auf den Bericht von Professor Mario Monti vom 9. Mai 2010 mit dem Titel „Eine neue 
Strategie für den Binnenmarkt“,
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— unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Dezember 2010 zur Binnenmarktakte, 

— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 8. Oktober 2010 mit dem Titel „Intelligente 
Regulierung in der Europäischen Union“ (KOM(2010)0543), 

— unter Hinweis auf die vierte Ausgabe des Verbraucherbarometers „Damit die Märkte den Verbrauchern 
dienen“ (Herbstausgabe, Oktober 2010) und die fünfte Ausgabe des Verbraucherbarometers „Consumers 
at Home in the Single Market“ (Frühjahrsausgabe, März 2011), 

— unter Hinweis auf die 21. Ausgabe des Binnenmarktanzeigers vom 23. September 2010, 

— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel „Europa 2020: Eine 
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020), 

— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Die Funktionsweise der Lebensmittel
versorgungskette in Europa verbessern“ vom 28. Oktober 2009 (KOM(2009)0591), 

— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. Juni 2008 mit dem Titel „Vorfahrt für KMU 
in Europa – Der „Small Business Act“ für Europa“ (KOM(2008)0394), 

— unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr ( 1 ), 

— unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 zur Festlegung von Verfahren im Zusammenhang mit der Anwendung bestimmter na
tionaler technischer Vorschriften für Produkte, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in den 
Verkehr gebracht worden sind, und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 3052/95/EG ( 2 ), 

— unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang 
mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 ( 3 ), 

— unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten und zur 
Aufhebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates ( 4 ), 

— unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. De
zember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt ( 5 ), 

— unter Hinweis auf seinen Standpunkt vom 23. Juni 2011 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates über Rechte der Verbraucher ( 6 ), 

— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. April 2011 zu Wirtschaftslenkung und Partnerschaft im 
Binnenmarkt ( 7 ), 

— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6 April 2011 zu einem Binnenmarkt für Unternehmen und 
Wachstum ( 8 ),
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— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6 April 2011 zu einem Binnenmarkt für Europäer ( 1 ), 

— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Oktober 2010 zur Zukunft der europäischen Nor
mung ( 2 ), 

— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. September 2010 über die Vollendung des Binnenmark
tes für den elektronischen Handel ( 3 ), 

— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. September 2010 zu dem Thema „Gerechte Einnahmen für 
Landwirte: Die Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette in Europa verbessern“ ( 4 ), 

— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zur Schaffung eines Binnenmarktes für 
Verbraucher und Bürger ( 5 ), 

— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2010 zum Verbraucherschutz ( 6 ), 

— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9.März 2010 zum Binnenmarktanzeiger ( 7 ), 

— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2010 zu SOLVIT ( 8 ), 

— unter Hinweis auf seine Erklärung vom 19. Februar 2008 zu der Untersuchung des Machtmissbrauchs 
durch große Supermarktketten, die in der Europäischen Union tätig sind, und zu entsprechenden 
Abhilfemaßnahmen ( 9 ), 

— gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (A7-0217/2011), 

A. in der Erwägung, dass es zu Besorgnis Anlass gibt, wenn über Europa der Wind des Protektionismus 
weht, 

B. in der Erwägung, dass die Realwirtschaft wieder in den Mittelpunkt der politischen Agenda gestellt 
werden muss, um den Binnenmarkt zur vollen Entfaltung zu bringen, 

C. in der Erwägung, dass der Einzelhandelsmarkt maßgeblicher Bestandteil unseres Bekenntnisses zur 
Neubelebung des Binnenmarktes ist, 

D. in der Erwägung, dass der Einzelhandel als großer Energieverbraucher und Abfallerzeuger einen zen
tralen Beitrag zur Nachhaltigkeit einschließlich des Erreichens der Energieziele „20-20-20“ der EU leisten 
kann, 

E. in der Erwägung, dass sich das wirtschaftliche Potenzial des Staaten übergreifenden Online-Handels 
nicht genügend entfalten kann wegen verschiedener Hemmnisse, wie z. B. Sprachbarrieren, Unsicherheit 
des Systems, unangemessene und unzureichende Information und Mangel an administrativer Koor
dination und Kooperation, die die Verbraucher vor Online-Käufen bei Einzelhändlern in anderen Mit
gliedstaaten und die Einzelhändler vor einem grenzübergreifenden Online-Verkauf zurückschrecken 
lassen,
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Eine Strategie für mehr Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung 

1. betont, dass der Einzelhandelssektor ein Motor für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti
gung ist und einen entscheidenden Beitrag zum Erreichen der Ziele der Strategie EU 2020 leistet; 

2. weist darauf hin, dass Einzelhändler vielfältige und moderne Formen des Kaufs und Verkaufs von 
Waren und Dienstleistungen bieten und zu mehr Auswahl für Verbraucher und zu flexiblen und annehm
baren Beschäftigungsmöglichkeiten, besonders für junge Menschen, beitragen; 

3. fordert die EU-Organe auf, dem Einzelhandelssektor als einer Säule der Binnenmarktakte und als 
wichtigem Faktor für die Wiederherstellung des Vertrauens der Europäer in den Binnenmarkt höchsten 
politischen Stellenwert einzuräumen; 

4. fordert die Kommission auf, die Politikbereiche übergreifende Koordinierung zu verstärken und einen 
ganzheitlichen, langfristigen Ansatz gegenüber dem Einzelhandelssektor zu verfolgen; 

5. bedauert, dass erhebliche Hemmnisse nach wie vor verhindern, dass der Einzelhandelssektor sein 
Potenzial online und offline voll ausschöpft; betont die Notwendigkeit, unverzüglich gegen diese Hemmnisse 
vorzugehen; 

6. betont, dass Einzelhändler und Lieferanten gemeinsam dafür verantwortlich sind, mehr Effizienz, 
Transparenz und Fairness auf dem Einzelhandelsmarkt zu erreichen; 

7. ist der Auffassung, dass der Hauptschwerpunkt auf der wirksamen Durchsetzung der Vertragsgrund
sätze und der geltenden Binnenmarktvorschriften und -instrumente sowie auf Selbstregulierung liegen muss, 
bevor gegebenenfalls ein Regulierungsansatz in Betracht gezogen wird; 

Abbau von Hemmnissen für den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr 

8. erklärt sich besorgt darüber, dass restriktive nationale Regeln, abweichende Auslegungen und eine 
unzureichende Durchsetzung den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr in der EU behindern; betont, 
dass Auflagen für Sonderprüfungen und -anmeldungen, die Nichtanerkennung von Bescheinigungen und 
Normen, Beschränkungen des regionalen Angebots und ähnliche Maßnahmen zusätzliche Kosten für Ver
braucher und Einzelhändler, vor allem für KMU, verursachen und auf diese Weise das Potenzial des 
Binnenmarkts im Dienst der Europäer und der Unternehmen einschränken; 

9. betrachtet es als notwendig, dass die Kommission eine nähere Analyse der Preisunterschiede in der EU 
mithilfe angemessener statistischer Instrumente vornimmt, um unbeschadet europäischer und nationaler 
Steuer- und Arbeitsmarktbestimmungen für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit der Preise bei den 
Verbrauchern zu sorgen, was eine sachkundigere Auswahl begünstigt und zugleich mehr Vertrauen in 
den grenzüberschreitenden Handel schafft; weist darauf hin, dass aktive Zusammenarbeit zwischen den 
nationalen statistischen Ämtern in diesem Bereich geboten ist; 

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Regeln und Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt vollständig und 
korrekt durchzuführen, vor allem das Binnenmarktpaket für Waren, die Dienstleistungsrichtlinie, die Zah
lungsverzugsrichtlinie, die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, die Regelung für kleine 
Unternehmen („Small Business Act“) und die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken; fordert die Mit
gliedstaaten auf, Überschneidungen zu beseitigen und Verwaltungsaufwand und durch Vorschriften bedingte 
Hindernisse, die das Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen beeinträchtigen können, zu ver
ringern;
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11. ersucht die Kommission, die Mitgliedstaaten genauer zu überwachen, um das Umsetzungsdefizit zu 
reduzieren und eine wirksame gegenseitige Anerkennung von Waren und Dienstleistungen sicherzustellen; 
ersucht die Kommission, auch für eine Vereinfachung der geltenden Vorschriften zu sorgen; 

12. verweist auf die Schwierigkeiten, denen sich selbständige Einzelhändler in Europa gegenübersehen, 
und vertritt die Auffassung, dass die Rechtsvorschriften zum Einzelhandelsmarkt stärker evidenzbasiert sein 
müssten, vor allem was die Notwendigkeit betrifft, die Auswirkungen der Rechtsvorschriften auf kleine 
Unternehmen angemessen zu untersuchen und zu verstehen; 

13. legt den Unternehmerverbänden und Verbrauchervereinigungen nahe, mit Unterstützung der Kom
mission den Interessenträgern mehr Informationen, Schulungen und juristische Beratung zu ihren Rechten 
und den ihnen zur Verfügung stehenden Instrumenten zur Problemlösung, wie z. B. SOLVIT, bereitzustellen 
und untereinander den Austausch bewährter Verfahren zu fördern; 

14. betont, dass ein fragmentiertes Zahlungssystem ein Hemmnis für den Handel schafft; fordert die 
Kommission auf, den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA) zu verbessern, um einen für alle 
Karten verfügbaren grundlegenden Zahlungsdienst aufzubauen, den Wettbewerb zwischen den Zahlungs
mitteln durch Beseitigung von Schranken zu fördern, die Transparenz in Bezug auf Transaktionskosten zu 
verbessern und ungerechtfertigte Interbankenentgelte abzuschaffen; fordert die Kommission auf, für schnel
lere Banküberweisungen in der EU zu sorgen; ist der Auffassung, dass der SEPA als nützliches Instrument 
zur Bekämpfung der Schattenwirtschaft betrachtet werden kann; 

Öffnung des Marktzugangs für Unternehmen und Verbraucher 

15. verweist auf die von Teilen der Zivilgesellschaft und von KMU geäußerte Besorgnis über die Zu
nahme der Zahl von Einkaufszentren und den Rückgang der Zahl von Einzelhandelsgeschäften und Märkten 
in entlegenen Gebieten und Innenstädten; 

16. betont, dass die Einzelhandelsplanung einen strukturellen Rahmen für den Wettbewerb zwischen 
Unternehmen schaffen, die freie Auswahl für die Verbraucher verbessern und den Zugang zu Waren und 
Dienstleistungen ermöglichen sollte, und zwar besonders in schwer zugänglichen und dünn besiedelten 
Gebieten oder bei eingeschränkter Mobilität der Verbraucher; hebt die soziale, kulturelle und ökologische 
Rolle hervor, die örtliche Geschäfte und Märkte im Hinblick auf die Neubelebung ländlicher und städtischer 
Räume spielen; fordert daher die Mitgliedstaaten auf, nachhaltige Gemeinwesen durch Förderung der In
novation und des Wachstums von KMU zu begünstigen, 

17. betont, dass die KMU das Rückgrat der europäischen Wirtschaft bilden und eine zentrale Rolle bei 
der Schaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere in ländlichen Gebieten, und bei der Förderung von Inno
vation und Wachstum im Einzelhandelsektor der lokalen Gebietskörperschaften in der gesamten EU spielen; 

18. ist der Auffassung, dass unter voller Achtung der Subsidiarität Maßnahmen für die Zugänglichkeit 
getroffen werden müssen; 

19. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten für ihre Politik der Ansiedlung von Geschäften verantwortlich sind 
und dass Nachhaltigkeit, Mobilität, Raumordnung und eine Stärkung der Stadtkerne wichtige Gründe sind, 
die bei Entscheidungen über die Zulässigkeit der Ansiedlung neuer Geschäfte berücksichtigt werden müssen; 

20. ist der Auffassung, dass aktivierende Formen der Umgestaltung der städtischen Bausubstanz, unter 
anderem durch Einsatz der Strukturfonds, Mietsenkungen (öffentlich-private Partnerschaft) ermöglichen und 
die Wiederaufnahme von Wirtschaftstätigkeit, insbesondere im örtlichen Rahmen, fördern könnten, die der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zugute kommt; 

21. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten eine Studie über die Aus
wirkungen und möglichen Folgen zu erstellen, die die Schaffung von großen Einkaufszentren (Malls) für den 
Beschäftigungsmarkt, die KMU und die Verbraucher hat;
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22. nimmt Kenntnis von der großen Besorgnis, die fahrende Händler auf öffentlichen Plätzen in Bezug 
auf die Möglichkeit geäußert haben, dass die Richtlinie 2006/123/EG von den Mitgliedstaaten derart durch
geführt wird, dass das Konzept der natürlichen Ressourcen auf öffentliche Flächen ausgeweitet und dadurch 
die Gewerbeerlaubnis auf öffentlichen Plätzen zeitlich eingeschränkt wird, was sich in erheblichem Maß 
abträglich auf die Beschäftigungslage, die freie Wahl für Verbraucher und die Existenz der traditionellen 
Märkte in den Stadtvierteln auswirken würde; 

23. betont, dass der elektronische Geschäftsverkehr eine wichtige Ergänzung des Offline-Handels ist und 
dass geeignete Schritte unternommen werden müssen, um sein Potenzial vollständig zur Entfaltung zu 
bringen, wozu auch die Verbesserung des Internetzugangs in den abgelegensten Gebieten der Europäischen 
Union gehört; fordert die Kommission auf, in die anstehende Mitteilung zum elektronischen Geschäfts
verkehr Maßnahmen zur Stärkung des Vertrauens aufzunehmen, insbesondere durch die Vereinfachung der 
grenzüberschreitenden Anmeldung von Domains, die Verbesserung der sicheren Online-Zahlung, die Er
leichterung der grenzüberschreitenden Eintreibung von Forderungen und die Verbesserung der Information 
der Verbraucher über ihre Rechte, insbesondere was das Widerrufsrecht und die Reklamationsmöglichkeiten 
betrifft; 

24. bedauert die erhebliche Zahl von Hemmnissen für die Niederlassungsfreiheit von Einzelhändlern in 
der EU; ist besonders über bestimmte einzelstaatliche Handels- und Steuergesetze besorgt, die de facto eine 
Diskriminierung ausländischer Einzelhändler bewirken; 

25. fordert die Kommission auf, entschiedener gegenüber Mitgliedstaaten aufzutreten, die gegen Binnen
marktgrundsätze verstoßen, Vertragsverletzungsverfahren durch ein Schnellverfahren zu beschleunigen und 
dem Europäischen Parlament jährlich über gelöste Fälle auf dem Gebiet des Einzelhandels Bericht zu 
erstatten; 

Vertrags- und Geschäftspraxis in den Beziehungen zwischen Unternehmen 

26. bekräftigt, dass freier und gleicher Wettbewerb, Vertragsfreiheit und eine ordnungsgemäße Durch
setzung der einschlägigen Rechtsvorschriften für einen gut funktionierenden Einzelhandelsmarkt von zen
traler Bedeutung sind; 

27. stellt fest, dass Unternehmen unterschiedliche Marktmacht haben, dass sie sich wirtschaftlich solide 
verhalten müssen und dass die EU herausragende Wirtschaftsteilnehmer benötigt, um sich im Weltmaßstab 
zu behaupten; 

28. nimmt jedoch die weit verbreitete Sorge über eine marktbeherrschende Stellung größerer Akteure zur 
Kenntnis, die nach verbreiteter Auffassung schwächeren Lieferanten und Einzelhändlern unfaire Bedingungen 
aufzwingen, zum Beispiel durch ungerechtfertigte Mechanismen des selektiven Vertriebs, geografische Seg
mentierung, Preiskontrolle, Auslistung ohne Vorwarnung und sonstige einschränkende Praktiken, und auf 
diese Weise den Wettbewerb verzerren; bekräftigt, dass die gesamte Lieferkette von Handel und Vertrieb 
durch derartige Praktiken beeinträchtigt wird; missbilligt Praktiken, durch die das unausgewogene Kräfte
verhältnis zwischen den Wirtschaftsakteuren missbraucht und echte Vertragsfreiheit infrage gestellt wird; 
hebt hervor, dass eine Sensibilisierung aller Akteure, insbesondere KMU, für ihre vertraglichen Rechte dazu 
beitragen würde, derartige Praktiken zu unterbinden; 

29. weist darauf hin, dass Franchising ein brauchbares Rezept für selbständige Einzelhändler dafür bietet, 
in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu überleben; stellt mit Sorge fest, dass die Verträge, die Einzel
händler für die Aufnahme in ein Franchisesystem abschließen müssen, immer strenger werden; 

30. betont, dass Eigenmarken so aufgebaut werden sollten, dass sie eine verbesserte Auswahl für die 
Verbraucher bewirken – besonders was Transparenz, Informationsqualität und Vielfalt angeht – und den 
KMU eindeutige Innovations- und Expansionsmöglichkeiten eröffnen;
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31. vertritt die Auffassung, dass „parasitäre Nachahmung“ (von Verpackungen), die unter anderem aus der 
Doppelrolle der Einzelhändler als Kunden und Wettbewerber von Markenherstellern resultieren kann, eine 
nicht hinnehmbare Praxis ist, gegen die unverzüglich vorgegangen werden sollte; begrüßt es, dass die 
Kommission eine Untersuchung vornimmt, um zusätzliche Klarheit bezüglich der Rechtsrahmen und Prak
tiken im Zusammenhang mit Geschäftsgeheimnissen und „parasitärer Nachahmung“ in den 27 EU-Mitglied
staaten zu schaffen; 

32. hält ausgewogenere Beziehungen und mehr Transparenz in der Einzelhandelslieferkette für erforder
lich; betont den notwendigen Umstieg von der Konfrontation zu einem auf Tatsachen beruhenden Dialog, 
um Vertrauen wiederherzustellen und fairere Verhandlungen sowie gleiche Bedingungen für alle zu ermög
lichen und damit allen Wirtschaftsakteuren der Lieferketten die Möglichkeit zu geben, den mit ihren Pro
dukten erzielten Mehrwert für sich selbst zu nutzen und die Vorteile des Binnenmarkts voll auszuschöpfen; 

33. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Wettbewerbsrecht und gegebenenfalls auf 
einzelstaatlicher Ebene die Gesetze gegen unlauteren Wettbewerb und das Kartellrecht uneingeschränkt und 
konsequent durchzusetzen; 

34. betont, dass es – um eine ordnungsgemäße Durchführung der Wettbewerbsregeln sicherzustellen und 
den Missbrauch marktbeherrschender Stellungen zu verhindern – in erster Linie notwendig ist, die lokalen 
Wettbewerbsbehörden zu stärken und für eine kontinuierliche und ununterbrochene Kommunikation und 
Zusammenarbeit zwischen ihnen und der Generaldirektion Wettbewerb der Kommission zu sorgen; 

35. unterstützt die erfolgreiche Arbeit der Expertenplattform für Vertragspraktiken im Geschäftsverkehr 
der Unternehmen des Hochrangigen Forums für die Verbesserung der Funktionsweise der Lebensmittel
versorgungskette, die vor allem die Definition, Auflistung und Bewertung von offenkundig unlauteren 
Geschäftspraktiken anhand von Daten und konkreten Beispielen betreffen; fordert eine nachhaltige Unter
stützung von Initiativen für einen diesbezüglichen Dialog zwischen den Parteien; erklärt sich nicht damit 
einverstanden, dass es nicht förmlich an der Arbeit der Plattform und dem Hochrangigen Forum beteiligt ist; 
ist der Ansicht, dass sich das Parlament dringend mit diesen Angelegenheiten auseinandersetzen und sich 
aktiv an den Arbeiten des Forums beteiligen sollte; 

36. bekräftigt die von den Akteuren geäußerte Notwendigkeit eines breiter gefassten und horizontalen 
Ansatzes, der den Blick über die Lebensmittelindustrie hinaus erweitert; fordert die Kommission und die 
Unternehmerverbände auf, ausgehend von den laufenden Arbeiten der Expertenplattform die Möglichkeiten 
der Einrichtung eines neuen, Forums mit offenem Mandat zu erkunden, das sich mit dem Einzelhandel 
insgesamt beschäftigt; 

37. unterstützt nachdrücklich die intensiven laufenden Bemühungen von Einzelhandels- und Lieferanten
verbänden um die Einführung von Verfahren für informellen Dialog und regelmäßige Konsultationen zum 
Wettbewerbsrecht; begrüßt deren freiwillige Initiative, sich auf eine Erklärung über gemeinsame Grundsätze 
bewährter Handelspraxis in der gesamten Lieferkette des Einzelhandels zu einigen; 

38. begrüßt das bei der Kommission eingerichtete europäische Instrument zur Überwachung der Lebens
mittelpreise und ähnliche Initiativen der Mitgliedstaaten zur Sicherstellung gerechter Einkommen auf allen 
Stufen der Lebensmittelkette mithilfe einer Analyse von Kosten, Verfahren, Wertschöpfung, Mengen, Preisen 
und Margen; 

39. stellt mit Besorgnis fest, dass wegen wirtschaftlicher Abhängigkeit und der Sorge, Aufträge zu ver
lieren, vorhandene Rechtsinstrumente vor allem von KMU nicht vollständig zur Wahrung ihrer Rechte in 
Anspruch genommen werden; fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Unternehmerverbände 
auf, Wege zur Wiederherstellung von Vertrauen aufzuzeigen und den Zugang zur Justiz zu erleichtern, 
einschließlich der Möglichkeit anonymer Beschwerden und der Einsetzung eines EU-Beauftragten für diesen 
Bereich; ist davon überzeugt, dass der Begriffsrahmen weiter ausgefüllt werden muss und dass der faire 
Wettbewerb sowohl in vertikalen als auch in horizontalen B2B-Beziehungen Schutz bietet, sodass wirklich 
gleiche Ausgangsbedingungen für die Unternehmen geschaffen werden;
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40. ersucht die Kommission, bis Ende 2011 eine Mitteilung herauszugeben, in der vorhandene einzel
staatliche Gesetze und Instrumente für den Umgang mit geschäftlicher Praxis und vertraglichen Beziehungen 
aufgeführt werden, und eingehend zu bewerten, ob diese Vorschriften ordnungsgemäß durchgesetzt werden 
und ob darüber hinaus Handlungsbedarf besteht; 

41. vertritt die Auffassung, dass es gilt, alternative und informelle Streitbeilegungs- und Rechtsdurch
setzungsverfahren auszuloten und ihre Wirksamkeit zu bewerten, weil darin ein Mittel für Einzelhändler zur 
Beilegung von Streitfällen bestehen könnte; fordert die Kommission auf, bis Ende 2011 Maßnahmen im 
Bereich der alternativen Streitbeilegung vorzuschlagen, um das Vertrauen bei Unternehmen und Verbrau
chern zu stärken; 

42. fordert die Kommission und die Akteure in der Einzelhandelslieferkette auf, dem Parlament jährlich 
über die Fortschritte bezüglich der vorhandenen Plattformen und der Mechanismen für informellen Dialog 
Bericht zu erstatten; empfiehlt, dass die Ergebnisse im Rahmen eines jährlichen Runden Tisches für den 
Einzelhandel erörtert werden, der von seinem Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz veranstal
tet wird; 

Verbesserung der Effizienz und des nachhaltigen Konsums – innovative Praxis 

43. hebt die Verantwortung des Einzelhandels für Nachhaltigkeit hervor; begrüßt es, dass Einzelhändler 
und Lieferanten in vorderster Reihe stehen, wenn es um Umweltbewusstsein und speziell um Abfälle, 
Energieverbrauch, Transport und Senkung von CO 2 -Emissionen geht; begrüßt die Verpflichtungen, die die 
Einzelhändler bereits in Sachen nachhaltiger Konsum eingegangen sind, hält aber weitere Anstrengungen für 
erforderlich; ist der Auffassung, dass auf der Ebene der Verantwortung von Unternehmen soziale und 
ökologische Themen wichtiger genommen werden sollten; 

44. betont, dass Einzelhändler und Lieferanten Innovation, Forschung und Entwicklung vorantreiben; 
betont, dass die gesamte Branche weiterhin verstärkt in innovative Technologien und Verfahren zur zu
sätzlichen Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit entlang der gesamten Lieferkette, einschließlich Logistik 
und Transport, Energieeffizienz, Verpackung, Abfallentsorgung und Produktrecycling investieren und be
währte Verfahren austauschen muss; 

45. fordert die Kommission auf, ein gemeinsames Bewertungs- und Kennzeichnungssystem, wie in seiner 
Entschließung zu einem Binnenmarkt für Unternehmen und Wachstum angeregt wird, zu konzipieren, das 
auf dem gesamten Lebenszyklus der Produkte beruht und vor allem dem Ziel dient, zu vereinfachen, zu 
harmonisieren und die Kosten, die Unternehmen und Verbrauchern durch Fragmentierung entstehen, aus
zuräumen; 

46. fordert die Akteure auf, weitere Initiativen zu ergreifen, die dem Wegwerfen von Lebensmitteln 
entgegenwirken; 

47. begrüßt die gemeinsame Vereinbarung von EuroCommerce und UNI-Europa, die zeigt, dass der 
soziale Dialog im Handel gut funktioniert; räumt ein, dass mehr unternommen werden muss, um die 
Verbraucher besser über die soziale Verantwortung von Einzelhändlern zu informieren, Investitionen in 
neue Technologien durch entsprechendes Humankapital zu ergänzen, insbesondere durch den Aufbau von 
Kompetenzen, und die Schattenwirtschaft zu bekämpfen; 

48. hebt eine sorgfältige Durchführung des geltenden Sozial- und Arbeitsrechts als wichtig hervor; 
beklagt, dass es sehr viel Schwarzarbeit gibt, die mit Steuerhinterziehung in hohem Ausmaß verbunden 
ist und verhindert, dass für Gewerbetreibende im Binnenmarkt gleiche Bedingungen gelten; 

49. erinnert daran, dass eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die Bekämpfung der Schattenwirt
schaft sowie die Aufrechterhaltung des Beschäftigungsniveaus und der Wettbewerbsfähigkeit durch eine 
bessere Abstimmung zwischen dem Bedarf der Händler und den Fachkenntnissen der Beschäftigten zu 
den größten Herausforderungen für diesen Sektor gehören; hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass 
in berufliche Bildung und Aufbau von Kompetenzen investiert werden muss, weil das dem Einzelhandel 
helfen wird, sich schnell an neue Technologien anzupassen;
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Künftige Schritte 

50. ersucht die Kommission, im Benehmen mit den Einzelhandel einen umfassenden Europäischen 
Aktionsplan für den Einzelhandel mit einer entsprechenden Strategie auszuarbeiten, dabei auf dem bisher 
Erreichten aufzubauen und noch ausstehende Probleme zu behandeln sowie sektorspezifische Empfehlungen 
zu geben; erklärt sich zufrieden darüber, dass es diese Initiative in seiner Entschließung zu einem Binnen
markt für Unternehmen und Wachstum unterstützt hat; 

51. betont, dass dieser Aktionsplan den Initiativen, die von der Kommission bereits ergriffen wurden, wie 
die Einsetzung des Hochrangigen Forums für die Verbesserung der Funktionsweise der Lebensmittelversor
gungskette, den Initiativen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz und den einschlägigen Vorschlägen in der 
Binnenmarktakte Rechnung tragen sollte; 

52. schlägt vor, dass die Folgemaßnahmen zu den im Aktionsplan vorgeschlagenen Maßnahmen, ein
schließlich der Fortschritte bezüglich des Dialogs zwischen den Interessenträgern, beim ersten Runden Tisch 
für den Einzelhandel vorgelegt und erörtert werden; 

53. erwartet, dass die weitere Optimierung der Kaufs- und Verkaufsprozesse entlang der gesamten Einzel
handelslieferkette – von der Marktforschung und der Vermarktung von Produkten bis hin zu Lieferanten
beziehungen, Logistik, Bevorratung und Umgang mit mangelhaften Waren und Verbraucherbeschwerden – 
die Wettbewerbsverhältnisse im Einzelhandel der EU verbessern, den Rückgang der Verbraucherpreise be
wirken und die Dienstleistungsqualität erhöhen wird; 

54. legt den Einzelhändlern und Lieferanten nahe, sich aktiv an einem offenen, konstruktiven und 
anhaltenden Dialog im Hinblick auf pragmatische Lösungen zu beteiligen; fordert die Mitgliedstaaten und 
die EU-Organe auf, diesen Prozess aktiv zu unterstützen; 

* 

* * 

55. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den Regie
rungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

Überarbeitete ungarische Verfassung 

P7_TA(2011)0315 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Juli 2011 zu der geänderten ungarischen 
Verfassung 

(2013/C 33 E/03) 

Das Europäische Parlament, 

— unter Hinweis auf Artikel 2, 3, 4, 6 und 7 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), Artikel 49, 
56, 114, 167 und 258 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), die Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union und die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), in 
denen es um die Achtung, die Förderung und den Schutz der Grundrechte geht, 

— unter Hinweis auf das Grundgesetz Ungarns, das am 18. April 2011 von der Nationalversammlung der 
Republik Ungarn angenommen wurde und am 1. Januar 2012 in Kraft tritt (nachfolgend „die neue 
Verfassung“), 

— unter Hinweis auf die Stellungnahmen Nr. CDL(2011)016 und CDL(2011)001 der Europäischen Kom
mission für Demokratie durch Recht (Venedig-Kommission) zur neuen ungarischen Verfassung und zu 
drei rechtlichen Fragen, die sich aus dem Verfahren der Ausarbeitung der neuen ungarischen Verfassung 
ergeben,
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